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Schulferienplan Engelberg: Rückkommen auf bisherige Re-
gelung 

Im Sarneraatal und in Engelberg galten bisher unterschiedliche Ferienregelun-
gen. Im vergangen Januar hat das Bildungs- und Kulturdepartement in enger 
Absprache mit der Einwohnergemeinde Engelberg und dem Kloster Engelberg 
entschieden, die Ferien auf das Schuljahr 2016/17 anzugleichen. Auf Antrag der 
Einwohnergemeinde Engelberg kommt das Bildungs- und Kulturdepartement 
auf diesen Entscheid zurück und belässt die bisherige Regelung.  

Gemäss Bildungsverordnung erlässt das Bildungs- und Kulturdepartement nach 
Rücksprache mit den Gemeinden die Schulferien für die Einwohnergemeinden und 
die kantonalen Schulen. Für die Schülerinnen und Schüler im Sarneraatal gilt je-
weils derselbe Schulferienplan, für Engelberger Kinder ein eigener Ferienplan. Im 
Rahmen eines Projekts der Gemeinde Engelberg, des Klosters Engelberg und des 
BKD, welches verschiedene strategische und schulorganisatorische Aspekte des 
Bildungsplatzes Engelberg behandelte, wurde auch die Angleichung der Ferienrege-
lungen als Ziel definiert. Als letztes Element dieses vor fünf Jahren lancierten Pro-
jekts beschlossen die Einwohnergemeinde, das Kloster und das BKD im Januar 
2015 einvernehmlich, die Ferienregelung von Engelberg ab dem Schuljahr 2016/17 
mit dem Sarneraatal anzugleichen.  

Dieser Entscheid löste in Engelberg heftige Reaktionen und Unmut in Teilen der 
Bevölkerung aus. Die Schulratspräsidentin von Engelberg, Brigitta Naef, suchte 
deshalb mit verschiedenen Gruppierungen in Engelberg das Gespräch und gelangte 
daraufhin noch einmal an das BKD. Bildungs- und Kulturdirektor Franz Enderli zeig-
te sich bereit, das Geschäft noch einmal zu erwägen.  

Am 20. März 2015 stimmte der Bildungsdirektor nach Diskussion mit der Schulrats-
präsidentin und dem Rektor der Stiftsschule Engelberg dem Antrag der Gemeinde 
Engelberg, die bisher bestehende unterschiedliche Schulferienregelung beizubehal-
ten zu. Die Schulferienregelung für das Schuljahr 2016/17 wird angepasst und neu 
erlassen.  


